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Ergeht an: 
BI-Vorstand 
BIA-Mitglieder 
Berufszweig der Floristen 
Berufszweig der Gartengestalter 
Alle Landesinnungen 
 
 

 

Bundesinnung der Gärtner und Floristen 
Wirtschaftskammer Österreich 

Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien 
Telefon ++43/0590900 DW 
Telefax ++43/1/504 36 13 

Internet: www.gaertner-floristen.at 
E-Mail: lebensmittel.natur@wko.at 

 
Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen, Sachbearbeiter Durchwahl Datum 

 Mag. Bayerl/Leitner 3191 26.02.2020 
 

Rundschreiben 011/2020 
 

Arbeitsrecht Fachkräftemangel 

Betrifft: Fachkräfteverordnung 2020 Frist:   

 
Am 01.01.2020 ist die Fachkräfteverordnung 2020 der Bundesministerin für Arbeit, So-
ziales, Gesundheit und Konsumentenschutz in Kraft getreten. Mit dieser Verordnung 
werden die Mangelberufe festgelegt, für die ein Fachkräftemangel und damit ein Ar-
beitskräftebedarf, der aus dem im Inland verfügbaren Arbeitskräftepotenzial nicht ab-
gedeckt werden kann, besteht. 

 
Auf Bundesebene wurde ein Fachkräftemangel für „Floristinnen und Floristen“ festge-
stellt. In den Bundesländern konnte nur in Oberösterreich ein Fachkräftemangel bei 
den „Gartengestalterinnen und Gartengestaltern“ festgestellt werden. 
 
Für die Fachkräfte in Mangelberufen wurde eine Höchstzahl von 300 Bestätigungen 
festgelegt. 
 
 

Gültig ab/Status:  Beilage: B1 – Verordnung 
 
 

 
Freundliche Grüße 

BUNDESINNUNG DER GÄRTNER UND FLORISTEN 

 

KommR Rudolf Hajek e.h. DI Anka Lorencz e.h. 

Bundesinnungsmeister Geschäftsführerin 

 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2019_II_421/BGBLA_2019_II_421.pdfsig
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